
Die Beleuchtung deines Fahrzeugs sichert deine eigene Sicht und sorgt dafür, dass dich andere
Verkehrsteilnehmer rechtzeitig wahrnehmen. Zudem ist Licht das wichtigste Kommunikationsmittel
im Straßenverkehr. Jede Leuchte besitzt eine geregelte Funktion und exakte Einsatzbedingungen.

https://www.youtube.com/embed/4C6lbDI7StE?t=1

�� Beleuchtung

Fahrzeugbeleuchtung

Fazit:
Die Fahrzeugbeleuchtung ist dein visuelles Werkzeugset für jede Wetter- und
Verkehrslage. Wer weiß, dass das Fernlicht blau leuchtet und die
Nebelschlussleuchte erst ab 50 Metern Sichtweite mit maximal 50 km/h
aktiviert werden darf, kommuniziert perfekt im Straßenverkehr und sichert sich
maximale Sichtbarkeit.

“

1. Sehen und gesehen werden.

https://www.youtube.com/embed/4C6lbDI7StE?t=1


Tagfahrlicht

Kontrolleuche nur symbolisch

Der Zweck:
Macht dich für andere Verkehrsteilnehmer am Tag besser sichtbar. Es schaltet sich bei
modernen Fahrzeugen vollautomatisch ein, sobald du den Motor startest, und strahlt
nach vorne ab.
Die Heck-Falle:
Das Tagfahrlicht leuchtet nur vorne! Die Rückleuchten und die
Kennzeichenbeleuchtung bleiben hinten komplett dunkel.

Wichtige Regel bei schlechter Sicht:
Sobald es dämmert, du in einen Tunnel einfährst oder sich die Sicht durch Regen, Nebel
oder Schnee verschlechtert, reicht das Tagfahrlicht rechtlich und sicherheitstechnisch
nicht mehr aus. Du musst in diesem Moment manuell oder über die Lichtautomatik das
Abblendlicht einschalten, damit dein Fahrzeug auch von hinten abgesichert ist.

Standlicht

Der Zweck: Macht das Auto im Stillstand sichtbar, wenn es bei schlechten
Lichtverhältnissen an unbeleuchteten Stellen parkt oder hält. Es leuchtet die Fahrbahn
selbst nicht aus. Gleichzeitig wird immer die Kennzeichenbeleuchtung aktiviert.

Wann Pflicht:
Wenn du dein Fahrzeug bei Dunkelheit oder Dämmerung außerhalb geschlossener
Ortschaften an einer nicht beleuchteten Stelle abstellst.



Parklicht

Der Zweck: Eine stromsparende, einseitige Aktivierung des Standlichts (nur links
oder nur rechts über den Blinkerhebel bei ausgeschalteter Zündung), um das Auto am
Fahrbahnrand abzusichern.

Wann erlaubt:
Ausschließlich innerhalb geschlossener Ortschaften bei Dunkelheit oder
Dämmerung auf unbeleuchteten Straßen.

Abblendlicht

Der Zweck: Dein absolutes Standard-Licht bei der Fahrt. Es leuchtet die Fahrbahn ca.
50 bis 80 Meter weit asymmetrisch aus, um den rechten Straßenrand besser zu
erfassen, ohne den Gegenverkehr zu blenden.

Wann Pflicht:
Bei Dämmerung, Dunkelheit und grundsätzlich immer dann, wenn die Sichtverhältnisse
es erfordern – also auch am Tag bei starkem Regen, Nebel, Schneefall oder bei der Fahrt
durch einen Tunnel.

Fernlicht

  

Der Zweck: Maximale Ausleuchtung der Straße bis zu 200 Meter weit für schnelle
Fahrten bei absoluter Dunkelheit. Es besitzt im Cockpit eine blaue Kontrollleuchte.



Fernlichtassistent (gekennzeichnet mit einem „A“): Unterstützt dich digital,
indem er vorausfahrende und entgegenkommende Fahrzeuge über Kamerasensoren
erkennt und vollautomatisch ab- sowie aufblendet.

Die Verbots-Regel:
Du musst das Fernlicht sofort ausschalten (abblenden), sobald sich ein anderes Fahrzeug
nähert, knapp vor dir herfährt oder eine blendfreie Sicht nicht garantiert ist (z. B. bei der
Fahrt durch Ortschaften mit durchgehender Straßenbeleuchtung).

Blinker

Der Zweck: Kündigt deine Absicht zur Richtungsänderung für das Umfeld
unmissverständlich an. Rechtzeitiges Blinken verhindert Auffahrunfälle und Kollisionen
beim Spurwechsel.

Die Pflicht-Szenarien: Du musst den Blinker zwingend benutzen bei:
- Jedem Abbiegevorgang an Kreuzungen (auch bei abknickender Vorfahrt).
- Jedem Fahrstreifenwechsel und beim Überholen.
- Beim Ein- und Ausfahren aus Parklücken oder beim Anfahren und Anhalten am
Fahrbahnrand.
- Beim Verlassen eines Kreisverkehrs (Achtung: Bei der Einfahrt bleibt er aus!).

Warnblinklicht

Der Zweck:
Schaltet alle Blinkerleuchten des Autos gleichzeitig in den Taktmodus. Der Schalter ist
durch ein rotes Dreieck gekennzeichnet und zentral im Cockpit platziert.

2. Kommunikation mit der Umgebung



Die gesetzlichen Erlaubnisse: Du darfst den Warnblinker nur in diesen vier klaren
Notfällen einschalten:
- Bei einer Panne.
- Nach einem Verkehrsunfall zur Absicherung.
- Während des Abschleppvorgangs (gilt für beide Fahrzeuge!).
- Als Warnung für den nachfolgenden Verkehr am Stauende oder bei extremen
Gefahrenstellen.

Nebelscheinwerfer

Der Zweck:
Sie sitzen baulich tiefer als das Abblendlicht und strahlen breit unter den Nebel oder
Schneefall. Das verhindert, dass die schwebenden Wassertropfen das Licht direkt in
deine Augen zurückwerfen (Eigenblendung).

Wann erlaubt: Bei erheblicher Sichtbehinderung durch starken Nebel, Schneefall oder
heftigen Regen. Du darfst sie innerorts und außerorts wahlweise zusammen mit dem
Stand- oder Abblendlicht nutzen. Ein Tempolimit ist hierbei nicht fest vorgeschrieben.

Nebelschlussleuchte

Der Zweck:
Eine extrem helle, tiefrote Rückleuchte, die nachfolgende Fahrer vor deinem Fahrzeug
warnt. Sie besitzt im Cockpit eine gelbe Kontrollleuchte.

Das Tempolimit:
Schaltest du die Nebelschlussleuchte ein, gilt für dich automatisch ein gesetzliches

3. Spezialleuchten für extreme Wetterlagen



Maximaltempo von 50 km/h – da du selbst nicht weiter als 50 Meter sehen kannst!
Bei Regen oder Schnee ist die Nutzung verboten.

Die strikte 50-Meter-Regel: Du darfst die Nebelschlussleuchte ausschließlich bei
Nebel einschalten, wenn die Sichtweite unter 50 Meter sinkt (Richtwert: Abstand von
Leitpfosten zu Leitpfosten auf der Autobahn).

Bremslicht

Kontrolleuche nur symbolisch

Der Zweck:
Leuchtet hellrot auf, sobald du das Bremspedal berührst.

Adaptives Bremslicht:
Bei einer echten Gefahrbremsung (Vollbremsung) pulsieren moderne Bremslichter in
hoher Frequenz, um den nachfolgenden Verkehr vor der extremen Verzögerung zu
warnen. Steht das Auto still, schaltet das System oft automatisch den Warnblinker
dazu.

Rückfahrscheinwerfer

Kontrolleuche nur symbolisch

Der Zweck:
Weiße Leuchten am Heck, die sich vollautomatisch einschalten, sobald du den
Rückwärtsgang einlegst. Sie leuchten den Raum hinter dem Wagen aus und
signalisieren allen Passanten und Fahrern sofort: Achtung, dieses Auto setzt zurück.

4. Automatische Leuchten

“



�� Fazit:
Die Fahrzeugbeleuchtung ist dein Werkzeugset für jede Wetter- und
Verkehrslage. Wer weiß, dass das Fernlicht blau leuchtet und die
Nebelschlussleuchte erst ab fünfzig Metern Sichtweite mit maximal fünfzig km/h
aktiviert werden darf, kommuniziert perfekt im Straßenverkehr und sichert sich
maximale Sichtbarkeit.
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